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Beantwortung der Einwohneranfrage - Gestaltungsbeirat Friedhof (EAF-0202/2019) 

 
Sehr geehrte Frau S., 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1 und 4. 
Die Stadt Eisenach hat auf freiwilliger Basis bisher nur einen Beirat – den Kulturbeirat. Die 
Regelungen zu den Aufgaben, Mitgliedern, usw. sind durch Satzung geregelt. Diese Verfahrensweise 
soll auch für weitere zu bildende Beiräte angewendet werden. 
 
Die Bildung und der Geschäftsgang des Gestaltungsbeirates „Friedhöfe der Stadt Eisenach“ soll 
deshalb ebenfalls durch eine Satzung (analog der Kulturbeiratssatzung) geregelt werden. Diese 
Satzung wird derzeit erarbeitet, im September 2019 im Stadtrat eingebracht und soll im Oktober 
2019 beschlossen werden. In der Sitzung des Stadtrates am 21.05.2019 wird zum Verfahren eine 
Berichtsvorlage vorgelegt.  
 
Zu 2. 
Es sind schon Interessenbekundungen einzelner Unternehmer eingegangen. 
Im bisherigen Satzungsentwurf ist vorgesehen, dass sich Interessenten nach öffentlichem Aufruf 
innerhalb von vier Wochen bewerben können. Nach Auswahl durch den für die Friedhöfe 
zuständigen Ausschuss werden die Mitglieder durch den Stadtrat berufen. 
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Zu 3. 
Die bisherigen Interessenten erhielten vom Fachamt eine entsprechende Antwort mit Vormerkung 
ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit im Beirat.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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